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 Veröffentlicht am 16.12.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §7;

EStG 1988 §8;

Rechtssatz

Ein Totalschaden eines PKW 7ndet nach Maßgabe des § 7 und des § 8 EStG 1988 Berücksichtigung, ein "wirtschaftlicher

Verlust der Verfügungsmacht" hingegen bildet allein keinen Absetzposten.
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